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1 Geltungsbereich: 
Das kommunale Förderprogramm umfasst das durch Satzung der Stadt Schwabach 
förmlich festgelegte Sanierungsgebiet SAN 0 – Altstadt Schwabach in seiner jeweils 
gültigen Fassung.  

2 Zweck der Förderung: 
Zweck der Förderung ist die Erhaltung der historischen Bausubstanz und eine Aufwer-
tung des Stadtbildes von Schwabach. Die städtebauliche Entwicklung soll durch geeig-
nete Instandsetzungs-, Sanierungs- und Gestaltungsmaßnahmen unter Berücksichti-
gung des Ortsbildes und denkmalpflegerischer Gesichtspunkte unterstützt werden. 

3 Grundsätze der Förderung: 

3.1 Grundlage dieser Förderung ist die Einhaltung der Vorgaben und Bestimmun-
gen der Altstadtsatzung (AStS) der Stadt Schwabach in ihrer jeweils gültigen 
Fassung, sowie des Baurechts und der Denkmalpflege.  

3.2 Zuständig für die Entscheidung über die Förderung dem Grunde, der Art, des 
Umfanges und der Höhe nach, ist die Stadt Schwabach in Abstimmung mit 
der Regierung von Mittelfranken. 

4 Förderungsfähige Maßnahmen: 
Im Rahmen dieses kommunalen Förderprogramms können folgende Maßnahmen ge-
fördert werden: 

4.1 Maßnahmen zur Erhaltung und Gestaltung der vorhandenen Gebäude mit 
ortsbildprägenden Charakteren:  

4.1.1 Maßnahmen an Fassaden  
(Putz - Anstrich - Beseitigung von Feuchteschäden, Dämmung) 

4.1.2 Sanierung historischer Fenster und Türen bzw. Einbau neuer Fenster 
und Türen in denkmalgerechter Form nach den einschlägigen gestal-
terischen Auflagen  

4.1.3 Anbringung von Fensterläden, 
soweit dies gestalterisch wünschenswert bzw. denkmalrechtlich rele-
vant ist. 

4.1.4 Maßnahmen an Dächern 
einschließlich Dachaufbauten (Eindeckung, Konstruktion, Trauf- und 
Ortganggesimse) 

4.1.5 Fassadenbegrünung 

4.1.6 Maßnahmen an Treppenanlagen 

4.2 Anlage bzw. Neugestaltung von Vorgärten, Zugängen und Hofräumen mit 
öffentlicher Wirkung zur Erhaltung und Gestaltung des Ortsbildes, sowie 
Maßnahmen mit positiver Wirkung auf das Stadtklima (Microklima): 

4.2.1 Hofbegrünung 

4.2.2 Entsiegelung 

4.2.3 Einbau altstadtgerechter Beläge 

4.2.4 Maßnahmen an Einfriedungen 

4.2.5 Neuordnung der Hofnutzungen (Grünflächen, Stellplätze, etc.) 
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5 Art und Umfang der Förderung: 
Die Förderung erfolgt in Form von Zuschüssen im Rahmen der Städtebauförderung. 

5.1 Die Zuschüsse werden wie folgt festgelegt: 
Die Höhe der Förderung beträgt maximal 30 % der förderfähigen Kosten,  
maximal jedoch 40.000.- € je Gebäude oder Freifläche. 
Eine Doppelförderung der Maßnahme aus anderen Programmen ist nicht 
möglich. Sollte für das Objekt wegen städtebaulichen Mängel und Missstände 
im Gebäudeinneren eine Gesamtsanierung erforderlich sein, kann eine För-
derung durch dieses Fassaden- und Freiflächengestaltungsprogramm ausge-
schlossen werden. 
Die Förderung ist nur möglich, wenn sämtliche Missstände im Bereich Dach - 
Fassade bzw. Freifläche behoben werden.  
Reine Unterhaltsmaßnahmen sind nicht förderfähig. 
Die Zuschüsse werden im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bewilligt. 
Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht. 

5.2 Bindungsfrist: 
Wird eine geförderte Maßnahme innerhalb von 15 Jahren nach Fertigstellung 
abweichend bzw. im Widerspruch zu den Sanierungszielen geändert, so kann 
die Förderung ganz oder teilweise widerrufen werden.  

6 Antragsverfahren: 

6.1 Antragsberechtigt sind die Eigentümer des Anwesens bzw. ein von dem Ei-
gentümer bevollmächtigter Vertreter. 

6.2 Der Eigentümer beantragt bei der Stadt Schwabach eine Beratung für vorge-
sehene / geplante Maßnahmen an Fassade / Dach / Freifläche. 

6.3 Der Sanierungstreuhänder erstellt ein Beratungsprotokoll und spricht Emp-
fehlungen aus. Gleichzeitig prüft er, ob die geplante Maßnahme förderfähig 
ist. 

6.4 Nach Abstimmung mit der Stadt Schwabach und der Regierung von Mittel-
franken wird dem Eigentümer die Förderfähigkeit mitgeteilt. 

6.5 Ist eine Förderung möglich, wird der Eigentümer aufgefordert gemäß Bera-
tungsprotokoll Angebote für die geplanten Arbeiten einzuholen. Es sind min-
destens drei Angebote pro Gewerk, überregional gestreut, erforderlich. Alter-
nativ kann eine Kostenschätzung durch einen Architekten oder Bauingenieur 
vorgelegt werden. 

6.6 Nach Vorliegen aller Angebote / der Kostenschätzung wird vom Sanierungs-
treuhänder ein Sanierungsvertrag für die geplante Maßnahme erstellt. Dieser 
ist von allen Beteiligten zu unterzeichnen. 
Dieser Vertrag regelt den Umfang der durchzuführenden Maßnahmen, den 
geplanten zeitlichen Rahmen und die Auflagen, die Bedingungen und die 
Fristen für die Gewährung der Förderung. 

7 Durchführung der Maßnahme: 

7.1 Erst nach Abschuss dieses Vertrages oder nach Genehmigung eines vorzei-
tigen Maßnahmenbeginns können die Aufträge vergeben bzw. mit den Arbei-
ten begonnen werden. 

7.2 Grundsätzlich ist die Erlaubnis der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt 
Schwabach einzuholen. 
Für genehmigungspflichtige bauliche Änderungen gemäß der bayerischen 
Bauordnung ist ein Bauantrag einzureichen. 

7.3 Auf die Förderung durch das Fassaden- und Freiflächengestaltungs-
progamm der Stadt Schwabach ist öffentlichkeitswirksam, mit einem durch 
die Stadt zur Verfügung gestellten Banner, hinzuweisen. Dieser ist nach Ab-
schluss der Arbeiten, gereinigt und unbeschädigt, zurück zu geben. 
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7.4 Nach Abschluss der Arbeiten wird als End- bzw. Erfolgskontrolle der Sanie-
rungstreuhänder die Maßnahme abnehmen. 

7.5 Der Eigentümer erteilt der Stadt bzw. dem Sanierungstreuhänder die Erlaub-
nis, die Maßnahme zu dokumentieren, auszuwerten und zu veröffentlichen. 

8 Auszahlung: 

8.1 Für die Auszahlung des vereinbarten Zuschusses stellt der Eigentümer einen 
Verwendungsnachweis auf, der folgendes beinhaltet: 

a) Nachweis der Angebotseinholung (überregional gestreut), falls der Sa-
nierungsvertrag auf Grundlage einer Kostenschätzung geschlossen 
wurde 

b) Kostenaufstellung 

c) Kopien sämtlicher Rechnungen sowie der zugehörigen Zahlungsbe-
lege gemäß Kostenaufstellung 

d) Kopie des Erlaubnis- bzw. Baugenehmigungsbescheides 

e) Pläne 

f) Fotos vor und nach der Sanierung (vorzugsweiser in digitaler Form) 

8.2 Ergibt der Kostennachweis, dass die tatsächlichen entstanden förderungsfä-
higen Kosten geringer sind als die im Sanierungsvertrag veranschlagten Be-
träge, so werden die Zuschüsse entsprechend anteilig gekürzt (abgerundet 
auf volle 50.- €). 
Bei einer Kostenmehrung, ist eine Erhöhung des bewilligten Zuschusses nicht 
möglich. 

8.3 Nach Prüfung des vorgelegten Verwendungsnachweises erfolgt die Auszah-
lung der vereinbarten Zuschüsse (in der Regel innerhalb von 6 Wochen) 

8.4 Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt vorbehaltlich der Überprüfung und 
Freigabe der erfolgten Sanierungsmaßnahmen durch die Regierung von Mit-
telfranken 

9 Vertragsverstöße: 

Bei einem Verstoß gegen die Vereinbarungen des Sanierungsvertrages und bei einer 
zweckfremden Verwendung der bewilligten Mittel sind die ausgezahlten Zuschüsse in 
voller Höhe zuzüglich Zinsen zurückzuzahlen. 

10 Inkrafttreten: 

Dieses Förderprogramm tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Stadt Schwabach in Kraft. 

 

Schwabach,  

Stadt Schwabach 
 
 

_____________________________ 
Herr Oberbürgermeister Peter Reiß 
vertreten durch  
Herrn Stadtbaurat Ricus Kerckhoff 


